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1 Vorbemerkung 

Der mit dem Feststellungsbeschluss der Verbandsversammlung des Regionalverbandes 
Ruhr (RVR) zum Regionalplan Ruhr aus dem Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) 
übergeleitete Gemeinsame Flächennutzungsplan (GFNP) stellt gem. § 5 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 204 Abs. 1 BauGB für die beteiligten Städte Bochum, Essen, Gelsenkir-
chen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen die beabsichtigte städtebauliche Ent-
wicklung in den Grundzügen dar. Der GFNP enthält, im Gegensatz zum RFNP, keine raum-
ordnerischen Festlegungen mehr. Dieses Änderungsverfahren wurde als RFNP-Verfahren 
begonnen und wird nun als GFNP-Verfahren zu Ende geführt. 

2 Rechtsgrundlage 

Gemäß § 6a BauGB ist der Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans (GFNP) 
eine Zusammenfassende Erklärung beizufügen, die nach abschließender Beschlussfassung, 
Genehmigung und Bekanntgabe des Planwerks zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten ist. 

Danach sind in der Zusammenfassenden Erklärung folgende Inhalte zu behandeln: 

• wie Umwelterwägungen in den Plan einbezogen wurden bzw. Art und Weise der Be-
rücksichtigung der Umweltbelange und des Umweltberichts, 

• wie die Stellungnahmen und Einwendungen bzw. die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden, 

• aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, 

• welche Überwachungsmaßnahmen der Auswirkungen auf die Umwelt (Monitoring) 
vorgesehen sind. 

3 Anlass und Erfordernis der GFNP-Änderung 

Im GFNP ist eine Fläche für einen örtlichen Hauptverkehrszug dargestellt, der von der An-
schlussstelle Schalke der BAB A 42 in südlicher Richtung bis zur Kurt-Schumacher-Straße 
führt. Im Bereich des Gewerbegebietes Berliner Brücke verschwenkt der geplante Straßen-
verlauf Richtung Westen. Bis zu diesem Punkt ist die Straße (Alfred-Zingler-Straße) bereits 
vorhanden. Die Stadt Gelsenkirchen beabsichtigt nicht mehr, das letzte Teilstück zu bauen. 
Über die ebenfalls vorhandene Hochkampstraße fließt heute der Verkehr Richtung Kurt-
Schumacher-Straße, allerdings eingeschränkt, da lediglich ein Rechtsabbiegen auf die Kurt-
Schumacher-Straße und ein Rechtsabbiegen in die Hochkampstraße von der Kurt-
Schumacher-Straße möglich ist. Die neue Straße hätte den Um- bzw. Neubau eines voll 
ausgebildeten Knotens mit der Kurt-Schumacher-Straße erforderlich gemacht. Durch das 
Änderungsverfahren wird eine Zerschneidung des Gewerbegebietes bzw. der gewerblichen 
Baufläche, wie sie durch die ehemalige Straßenplanung entstanden wäre, vermieden, eine 
Wiedernutzung der überwiegend brachgefallenen Flächen wird erleichtert. Die Straßenpla-
nung wird auch aus Umweltgesichtspunkten nicht mehr weiterverfolgt: Die Kurt-Schumacher-
Straße ist bereits durch ein sehr hohes Verkehrsaufkommen und damit hohen Lärm- und 
Schadstoffemissionen belastet. Diese Belastungen sollen nicht durch den Bau der Straße 
weiter verschärft werden. Hinzu kommen allgemeine Aspekte des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung.  

Mit der Änderung ist die Anschlussstelle noch Richtung Norden an das Netz der örtlichen 
Hauptverkehrszüge angeschlossen. Die Fläche des örtlichen Hauptverkehrszuges wird in die 
umgebenden Nutzungen (gewerbliche Bauflächen und Grünflächen) integriert. 
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4 Verfahrensablauf 

4.1 Verfahren 

Der Aufstellungsbeschluss für das vorgelegte Änderungsverfahren des GFNP wurde von den 
Räten der Planungsgemeinschaft zwischen dem 25.05.2022 und dem 23.06.2022 gefasst. 
Bis zur Öffentlichkeitsbeteiligung wurde das Verfahren als RFNP-Änderungsverfahren ge-
führt. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und der Öffentlichkeit sowie das Scoping fanden vom 22.08.2022 bis 22.09.2022 statt. Die 
Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurde zwischen dem 20.03.2023 und dem 04.05.2023 durch die Räte 
der Planungsgemeinschaft beschlossen. Die anschließende Öffentlichkeitsbeteiligung sowie 
die förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 
01.06.2023 bis zum 03.07.2023 bzw. vom 12.06.2023 bis zum 12.07.2023 statt. Die Über-
einstimmung mit den landesplanerischen Zielen gemäß § 34 Abs. 1 und 5 Landesplanungs-
gesetz wurde in diesem Verfahren vom RVR nachträglich bescheinigt. 

Mit dem Feststellungsbeschluss wird das GFNP-Änderungsverfahren beendet. Danach ist 
die Genehmigung durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen erforderlich. Mit Veröffentlichung der erteilten Genehmi-
gung in den amtlichen Verkündungsorganen der Städte wird die Änderung des GFNP wirk-
sam. 

4.2 Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie deren Berück-
sichtigung 

Im Rahmen des Verfahrens sind keine wesentlichen Bedenken vorgetragen worden, die zu 
einer Änderung der Planung geführt haben. Aufgrund vorgetragener Hinweise und Anregun-
gen von beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurden die Begründung und der Umweltbe-
richt entsprechend angepasst. 

5 Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange und der Planungsalter-
nativen 

5.1 Umweltbelange 

Die Umweltprüfung wird zur Abschätzung der Umweltfolgen des GFNP-Änderungsverfahrens 
durchgeführt. Im Rahmen der Umweltprüfung sind insbesondere die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen, die die Durchführung der Planung auf die Umwelt hat, zu ermit-
teln, zu beschreiben und zu bewerten. Unter Einbeziehung der zuständigen Fachdienststellen, 
der beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit 
wurde von der Planungsgemeinschaft der Umweltbericht erarbeitet. Dieser ist Bestandteil der 
Begründung zum GFNP und lag allen abwägenden Entscheidungen zugrunde. Er enthält ins-
besondere Aussagen zu 
 

• den Prüfmethoden und Bewertungskriterien, 

• der Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands, 

• der voraussichtlichen Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung des Plans, 

• den voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter (Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt, Landschaft, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Mensch, Ge-
sundheit, Bevölkerung, Kulturgüter und sonstige Sachgüter / Kulturelles Erbe),  

• den Sonderprüfungen: Natura 2000 / FFH, Risiken / Auswirkungen im Fall schwerer 
Unfälle oder Katastrophen (Seveso III-Richtlinie, Leitungstrassen gem. Rohrfernlei-
tungsverordnung, Hochwassergefährdung, Erdbebengebiet), 

• Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen, 

• den Verringerungs-, Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen.  
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Die Auswirkungen auf die Schutzgüter durch die GFNP-Änderung werden nicht als erheblich 
nachteilig eingestuft, da im Rahmen der GFNP-Änderung die vorhandene Nutzung darge-
stellt wird. 

5.2 Alternativenprüfung 

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wurden die in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten im Umweltbericht dargelegt. Dabei beschränkt sich die Auswahl auf 
sinnvolle und gangbare Alternativen, die sich unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomi-
scher, sozialer und technischer Aspekte sowie unter Beachtung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes und des Gebotes der Vernunft anbieten.  

Planungsziel ist die Neuordnung der gewerblichen Bauflächen im südlichen Teil des Ände-
rungsbereichs und die Verhinderung der Verschärfung der Lärm- und Schadstoffbelastungs-
situation im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße durch die Herausnahme des Hauptver-
kehrszugs aus dem GFNP. Um das Planungsziel zu verwirklichen, gibt es keine sinnvollen 
Alternativen. Die zukünftige Darstellung nimmt lediglich eine Anpassung an die Bestandssi-
tuation vor. 

6 Flächenbilanz / Umweltmonitoring 

bestehende Darstellung GFNP Fläche 
(ha) 

neue Darstellung GFNP 
Fläche 
(ha) 

Örtlicher Hauptverkehrszug 5,2 ha Gewerbliche Baufläche 1,4 ha 

  Grünfläche 3,8 ha 

  Höchstspannungsfreileitung (Nach-
richtliche Übernahme) 

- 

Summe 5,2 ha Summe 5,2 ha 

Die Änderungen der Flächenbilanzen des Gesamtplans im Zusammenhang mit den laufen-
den Änderungsverfahren werden im Rahmen des Monitorings fortgeschrieben. 

Das Monitoringkonzept für den GFNP ist so aufgebaut, dass mit Hilfe von unterschiedlichen 
Bausteinen die gesamträumlichen Auswirkungen der Planung erfasst werden können:  

- der erste Baustein umfasst die Ermittlung und Bewertung der steuerungsrelevanten Daten 
und Indikatoren (z. B. Änderung der Flächengröße bei Schutzgebieten, Änderung des Ver-
hältnisses Siedlungs- u. Verkehrsflächen zu Freiflächen der Realnutzung) 

- der zweite Baustein nutzt die Abschichtung von Informationen über potenzielle Umwelt-
auswirkungen aus nachgeordneten Planverfahren 

- der dritte Baustein umfasst die Nutzung der Informationspflicht der Behörden, die Gemein-
de über unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen zu unterrichten. 

Bei der Durchführung des Monitorings wird im Einzelfall überprüft, ob einzelne Überwa-
chungsinstrumente oder Indikatoren an neue Erkenntnisse anzupassen sind. Es können je-
weils nur die Indikatoren herangezogen werden, für die zu dem Zeitpunkt des Monitorings 
aktuelle Informationen vorliegen. Zur Auswertung der ermittelten Daten werden über die auf-
geführten umweltrelevanten Daten hinaus die Ergebnisse der Raumbeobachtung herange-
zogen. Bei Bedarf wird innerhalb der Planungsgemeinschaft eine Monitoringkonferenz 
durchgeführt, um zu ermitteln, welche Relevanz die festgestellten Umweltauswirkungen für 
den GFNP haben. 
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Das Monitoring begann erstmalig sechs Jahre nach Rechtswirksamkeit des Plans, d. h. 2016 
und wurde im August 2017 fertiggestellt. Das aktuelle Monitoring für den Zeitraum 2016 bis 
2021 befindet sich derzeit gerade in Bearbeitung (zu diesen Zeitpunkten noch bezogen auf 
den RFNP). 


